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mit seinem Rat begleitet und gefördert, indem er mir als wissenschaftli-
chem Angestellten an seinem Lehrstuhl großzügig Freiräume gewährte. 

Herzlich danken möchte ich auch Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas 
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Einführung 

Rüstungstechnischer Wandel und Völkerrecht 

Die Stabilität der internationalen Beziehungen wäre bedroht, sollte 
das Rüstungsgeschehen aufgrund der Geschwindigkeit waffentechnischer 
Entwicklungen der politischen Kontrolle entgleiten und stattdessen -
umgekehrt - die Sicherheitspolitik der Staaten bestimmen, ja vor sich 
her treiben. Die Gefahr einer "Tyranny of Weapons Technology"1 wird 
zu Recht beschworen. Dementsprechend ist es eine der zentralen Auf-
gaben von Rüstungskontrolle zu verhindern, daß sich das Wettrüsten mit 
der Automatik technologischer Neuentwicklung gegenüber der Rüstungs-
kontrolldiplomatie verselbständigt2, und der qualitativen Rüstungsent-
wicklung3 eine kriegsverhütende, stabilisierende Richtung zu geben. Es 
ist das Ziel der Rüstungskontroll-Vertragspolitik der Staaten, die vor-
handenen waffentechnischen Systeme einer kooperativen Kontrolle zu 
unterwerfen und rüstungstechnische Entwicklungen mit den Mitteln des 
Völkervertragsrechts zu steuern4• 

1 So der Titel einer Veröffentlichung von Ralph Lapp aus dem Jahre 1970. 
Auch im Bereich des innerstaatlichen Technikrechts ist das "Dominantwerden der 
technischen Realisation" vielfach beklagt worden. Vgl. etwa Wolf, Das Recht im 
Schatten der Technik, S. 246. 

2 Forndran, Ist Rüstungskontrolle noch relevant?, S. 18. 
3 Im Unterschied zur quantitativen Rüstungsentwicklung (anzahlmaßige Ver-

mehrung vorhandener Waffensysteme) umfaßt die qualitative Dimension der Rü-
stungsprozesse die Verbesserung der Waffenarsenale durch Modernisierungs- oder 
Ersetzungsmaßnahmen sowie alle entsprechenden Vorbereitungshandlungen (For-
schung, Entwicklung, Erprobung usw.). 

4 "Modern technology and science are moving at an unbelievably rapid pace. 
New developments will affect the military force structures of both the United 
States and the U.S.S.R. The great challenge we all face is how to make certain that 
the impact of the new technologies will be stabilizing." (US-Botschafter Kampel-
man, zit. in: United Stares Congress, INF-Hrgs. (SCFR] 1, S. 108). Vgl. auch die im 
Schlußdokument zur Abrüstungs-Sondergeneralversammlung der VN von 1978 
formulierte Zielvorgabe: " ... Bemühungen in dieser Richtung müssen auch Ver-
handlungen über die Begrenzung und Einstellung der qualitativen Verbesserung 
der Rüstung, insb. von Massenvernichtungswaffen, und der Entwicklung neuer 
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In ihrem waffenbezogenen Kernbereich ist vertragliche Rüstungskon-
trolle daher immer auch normative Technikkontrolle. Dieser zentrale 
technikrechtliche Aspekt des Rüstungskontrollrechts ist bislang von der 
Völkerrechtswissenschaft weitgehend vernachlässigt worden5, obwohl 
doch den technischen Entwicklungen im militärischen Sektor fast immer 
eine Spitzenposition zukommt. Zudem ist die Effektivität und Bestands-
kraft von Rüstungskontrollvereinbarungen in besonderem Maße abhän-
gig vom Fortbestehen ihrer tatsächlichen Voraussetzungen, den materi-
ellen Gründen ihrer Verbindlichkeit6• Entsprechend haben sich rü-
stungstechnische Veränderungen als Achillesferse der Rüstungskontrolle 
erwiesen7• Wichtigster Präzedenzfall ist der SALT-Prozeß der 70er Jah-
re, dessen Vereinbarungen sich rüstungstechnischen Innovationen kaum 
gewachsen zeigten8• Die qualitative Dimension des Rüstungsprozesses ist 
daher Objekt der Rüstungskontrolle und Hauptbedrohung ihres normati-
ven Steuerungsinstrumentariums zugleich. 

Als technikkontrollierende und -steuernde Wissenschaft9 muß die 
Rechtswissenschaft zur Kenntnis nehmen, daß sich das Grundlagenpro-
blem des Rechts "normative Technikbewältigung" auch im Völkerrecht 
der Rüstungskontrolle stellt. Gegenüber der Aufgabenstellung "Kon-

Kampfmittel einschließen, damit schließlich wissenschaftliche und technologische 
Errungenschaften ausschließlich für friedliche Zwecke genutzt werden (Abs. 39)." 
(Resolution S-10/2 vom 30. Juni 1978, abgedruckt in: Vereinte Nationen 5!78, 
s. 171 ff.) 

5 Eine Ausnahme sind die rechtlichen Probleme, die durch die Weitergabe mili-
tärisch nutzbarer Nukleartechnologie aufgeworfen werden (Stichwort: Nichtver-
breitungsvertrag von 1968). 

6 Vgl. Bruha, Die normative Struktur des SALT-Prozesses, S. 172 f. 
7 "Technology, itself, was proving tobe the great enemy of arms control" (Lapp, 

The Tyranny of Weapons Technology, S. 178). Die technische Gefährdung von 
Rüstungskontrollvertragen ist kein neues Phänomen der modernen Nachkriegs-
Rüstungskontrolle. So verloren etwa die "Naval Arms Contra! Agreements" von 
Washington (1922) und London (1930) ihre Effektivität durch Neuentwicklungen 
im Bereich der Marinetechnik bereits 10 Jahre nach ihrer Unterzeichnung. Dazu 
Bull, The Precedent of the Washington and London Naval Treaties; Miatello, 
L'arme nucleaire en droit international, S. 144 ff. m.w.N. 

8 "One of the banes of SAL T has been that new technologies render arms con-
trol measures obsolete or inadequate, sometimes before the ink is dry on a treaty 
or an agreement. MIRVs and CruiseMissilesare the two most obvious examples." 
(Ta/bott, Endgame, S. 157) 

9 Wii/de, Rechtliche Aspekte von "Technology Assessment", S. 7. 
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trolle von Technik durch Recht" in den innerstaatlichen Rechtsordnun-
gen (z.B. Gentechnik) und im Unterschied zu anderen Bereichen des 
Völkerrechts ergibt sich für die normative Bewältigung von Rüstungs-
technik zum Zweck der Kriegsverhütung eine dreifache Besonderheit: 

die besondere Art der Normsetzung durch völke"echtliche Verträge 
(im Unterschied zur technikrechtlichen Normsetzung durch eine 
innerstaatliche Legislativinstanz); 

die politisch-existenzielle Natur des Rechts der Rüstungskontrolle 
(im Unterschied zu anderen - weniger politischen - Bereichen des 
Völkerrechts); 

und - als Regelungsgegenstand - das komplexe Phänomen "Rü-
stungsprozeß", dessen spezifische Eigendynamik den quantitativen 
und qualitativen Rüstungswettläufen zugrundeliegt (im Unterschied 
zu technischen Entwicklungen in zivilen Bereichen, etwa der Um-
welt- und Meeresbergbautechnik). 

Besonderheiten des Völke"echts der Rüstungskontro/le10 und Abnlstung 

Auf der Ebene des Völkerrechts sind zwischenstaatliche Vereinbarun-
gen der Rüstungskontrolle und Abrüstung ein wichtiges Mittel zur Ef-
fektivierung des Gewaltverbots 11• Von Anfang an wurde die 
zum Gewaltverbot des modernen Völkerrechts führende Entwicklung 

10 Die das internationale Recht der Rilstungskontrolle und Abrilstung regelnden 
Normen werden teils als selbst~ndiger Zweig des Völkerrechts (Abrüstungsrecht, 
Disarmament Law) angesehen (so etwa Fahl, Rüstungsbeschr1inkung durch inter-
nationale Verträge, S. 17: "Recht der Rilstungskontrolle und Abrüstung", ebenso 
Bot/te, Völkerrechtliches Kriegsverhütungsrecht [im Untertitel]), teils nur als un-
selbständiger Ausschnitt des Rechts der Friedenssicherung und Kriegsverhütung. 
Vgl. mit Nachweisen Mrazek, International Security and Disarmament Law, S. 88 
ff. Jedenfalls von einem allgemeinen "Völkerrecht der Rilstungskontrolle und Ab-
rilstung" kann nicht gesprochen werden. Vgl. Graf Vitzthwn, Rechtsfragen der 
Rilstungskontrolle, S. 115 ff. und These 3.2., S. 140. 

11 Sie verleihen "der Pflicht der Staaten, sich der Androhung oder Anwendung 
der Gewalt in ihren gegenseitigen Beziehungen zu enthalten, Wirkung und Aus-
druck" (Punkt 1 des KV AB-Mandats vom 6. September 1983). Das völkerrecht-
liche Gewaltverbot ist als Rechtsnorm weitgehend unwirksam und bedarf daher 
der Effektivierung durch das Schaffen geeigneter Rahmenbedingungen. Vgl. Gre-
we, Frieden durch Recht?, S. 16 f.; Graf Vitzthum, Rechtsfragen der Rüstungskon-
trolle, S. 110. 
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